
    

    

S a t z  u  n  gS  a t z  u  n  gS  a t z  u  n  gS  a t z  u  n  g     
des  

 

  PSC  N eudorf e. V . 
P ferdesportclub 

 
§§§§     1111     

N ame, R echtsform  und S itz  des V ereinsN ame, R echtsform  und S itz  des V ereinsN ame, R echtsform  und S itz  des V ereinsN ame, R echtsform  und S itz  des V ereins     
    

D er    V erein      führt    den    N amen:    PSC   N eudorf    e.V .      P ferdesportclub 
m it dem  Sitz  P richsenstadt / N eudorf  und ist in  das V ereinsregister einzutragen . 
N ach E intragung in  das V ereinsregister darf der V erein  den  Zusatz    e. V .,   das 
heißt     eingetragener V erein ,     führen. 
 
D er V erein  w ird    M itglied  des       Bayerischen Landessportverbandes e.V .     und  
des V erbandes der R eit- und Fahrvereine F ranken e. V . und durch  d iesen  
M itglied  des Landesverbandes der R eit- und Fahrvereine in  Bayern   und  in   der    
D eutschen R eiterlichen V ereinigung e. V .  (FN ). 
 

§  2§ 2§ 2§ 2     
Zw eck und Aufgaben des V ereins, G emeinnützigkeitZw eck und Aufgaben des V ereins, G emeinnützigkeitZw eck und Aufgaben des V ereins, G emeinnützigkeitZw eck und Aufgaben des V ereins, G emeinnützigkeit     

    
1 . D er V erein  verfolgt ausschließlich  und unm ittelbar gem einnützige Zw ecke 

im  Sinne des Abschnittes  „Steuerbegünstigte Zw ecke“ der Abgabeordnung.  
     Zw eck  des  V ereins  ist: 
 
1 .1 . D ie   Förderung   des   Sport in    den    D iszip linen  R eiten, Fahren und   

Voltigieren   unter   B eachtung   des      N atur-   und   U mw eltschutzes: 
 
 
 
 

  ~       Insbesondere        durch     d ie          Teilnahme   an    L eistungsprüfungen; 
 

  ~    D urch     F örderung     der  Jugend     im   R ahmen       der  Jugendpflege;       

       ~    D urch       H ilfe       und       U nterstützung        bei     der     m it      dem  
            Sport         verbundenen      P ferdeha ltung      a ls       M aßnahme       zur   
            Förderung      des    Sports;  

 



     
 
 
 

     ~  D urch d ie V ertretung seiner  M itglieder gegenüber  den B ehörden         
und O rganisationen   auf  der  Ebene  der  G emeinde  und  im  
K reisverband; 

 

 ~   D abei ist der V erein  ausdrücklich  nicht für T raining und Ausbildung 
zuständig. 

 
1 .2 . D ie M itglieder sind h insichtlich  der ihnen anvertrauten Pferde 

verpflichtet, stets - auch außerhalb von Turnieren - d ie G rundsätze des 
T ierschutzes  zu  beachten,  insbesondere:  

 
 

a) die P ferde ihren B edürfnissen entsprechend angem essen zu ernähren,  
zu  pflegen  und  artgerecht  unterzubringen; 

b ) den  P ferden  ausreichend  B ew egung  zu  ermöglichen; 
c) die G rundsätze artgerechter P ferdeausbildung zu w ahren, d . h . ein  

Pferd  nicht unreiterlich  zu behandeln, z .B . zu quälen , zu  
m isshandeln  oder  unzulänglich   zu  transportieren . 

 
2 . D er V erein  ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in  erster L inie 

eigenw irtschaftliche Zw ecke. 
 

3 . M ittel des V ereins dürfen nur für d ie satzungsgemäßen Zw ecke verw endet 
w erden . D ie  M itglieder erhalten keine Zuw endungen aus M itteln   des  
V ereins. 

 
4 . D er V erein  darf keine Personen durch  Ausgaben, d ie dem  Zw eck des 

V ereins fremd sind, oder durch  unverhältnismäßig hohe V ergütungen  
begünstigen. 

 
    

§  3§ 3§ 3§ 3     
E rw erb der M itgliedschaftE rw erb der M itgliedschaftE rw erb der M itgliedschaftE rw erb der M itgliedschaft     

 
1 . M itglieder   können    natürliche   P ersonen,       juristische   P ersonen   und   

P ersonenvereinigungen w erden.  D ie M itgliedschaft w ird  durch  
B eitrittserk lärung und deren Annahme erw orben. D ie schriftliche 
B eitrittserk lärung ist an den V orstand des V ereins zu richten; bei K indern  
und Jugendlichen  bedarf sie der  schriftlichen  Zustimmung der gesetzlichen  

Vertreter. P ersonen  die bereits einem  R eit- und Fahrverein  angehören,   
müssen eine E rklärung über d ie  Stamm -M itgliedschaft  im  Sinne  der  LPO   



 
 
h inzufügen. Änderungen in  der Stamm -M itgliedschaft sind dem  V erein    
unverzüglich  m itzuteilen!  
D er  V orstand  entscheidet  über  d ie  Aufnahme. 

 
2 . Personen die den  V erein  uneigennützig bei der E rfüllung seiner 

satzungsgemäßen Aufgaben persönlich , finanziell oder materiell zu 
unterstützen bereit sind, können vom  V orstand als fördernde M itglieder 
aufgenommen  w erden.  

 
3 . D ie M itgliederversamm lung kann  verdienten M itgliedern und anderen    

P ersönlichkeiten, d ie den R eit- und  Fahrsport  und die V ereinsarbeit 
w esentlich   gefördert  haben,  d ie  Ehrenm itgliedschaft  verleihen. 

 
4 . M it dem  E rw erb der M itgliedschaft unterw erfen  sich  d ie M itglieder den  

Satzungen  und O rdnungen der R egionalverbände, der Landesverbände und   
der  FN !  

 
 

§  4§ 4§ 4§ 4     
B eendigung der M itgliedschaft B eendigung der M itgliedschaft B eendigung der M itgliedschaft B eendigung der M itgliedschaft     

 
1 .  D ie    M itgliedschaft      endet   durch      Austritt,    Ausschluss   oder   Tod. 
 
2 . D ie M itgliedschaft endet m it dem  Ablauf des G eschäftsjahres, w enn das 

M itglied  sie bis zum  15. N ovember des Jahres schriftlich  kündigt. 
(Austritt). 

 
     3 .  E in   M itglied    kann  aus  dem   V erein   ausgeschlossen  w erden,   w enn   es  

 

        ~  gegen d ie Satzung oder satzungsgemäße B eschlüsse verstößt, das         
V ereinsinteresse schädigt oder sich  unsportlichen oder 
unkameradschaftlichen  V erhaltens  schuldig  macht; 

          ~   seiner B eitragspflicht trotz M ahnung länger als sechs M onate nicht   
nach  kommt. 

 
             Ü ber den  Ausschluss entscheidet der Vorstand. D as ausgeschlossene M itglied   

kann den Ausschluss binnen vier W ochen durch  schriftlich  begründete 
B eschw erde anfechten, über d ie eine M itgliederversamm lung entscheidet. B is zur 
endgültigen  Entscheidung  ruht  d ie  M itgliedschaft. D as ausgeschiedene oder 
ausgeschlossene M itglied  hat keinerlei Ansprüche auf das V ereinsvermögen. 



    
    

§  5§ 5§ 5§ 5  
G eschäftsjahr und B eiträgeG eschäftsjahr und B eiträgeG eschäftsjahr und B eiträgeG eschäftsjahr und B eiträge     

 
    1 .  G eschäftsjahr ist das K alenderjahr.  
   

             2 .  B eiträge,       Aufnahmegelder     und       U m lagen      w erden      von     der      
                  M itgliederversamm lung   festgesetzt .  
 

3 . Beiträge sind im  Voraus zu zahlen. Sow eit d ie M itgliederversamm lung  
keine Entscheidung getroffen hat, w ird  d ie Zahlungsw eise von  
Aufnahmegeldern    und    U m lagen    durch     den    V orstand     bestimmt. 

  
 

    
§  6§ 6§ 6§ 6     

O rganeO rganeO rganeO rgane     
    

D ie O rgane des V ereins sind: 
 

 ~   D ie M itgliederversamm lung 
     ~   D er Vorstand   gem . § 26 BGB  
 ~   D ie V orstandschaft 
 
    

§  7§ 7§ 7§ 7     
M itgliederversamm lungM itgliederversamm lungM itgliederversamm lungM itgliederversamm lung     

    
1 . Im  ersten V ierteljahr eines jeden Jahres findet eine ordentliche     

M itgliederversamm lung statt. D er V orstand kann jederzeit eine 
außerordentliche M itgliederversamm lung einberufen; er muss d ies tun, 
w enn es von m indestens einem  D rittel der M itglieder unter Angabe der 
G ründe  beantragt  w ird . 

 
 2 . D ie M itgliederversamm lung w ird  vom  V orsitzenden oder seinem  V ertreter 

durch  schriftliche E inladung an die M itglieder unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Zw ischen dem  Tag der E inberufung und der 
V ersamm lung  müssen  zw ei  W ochen   liegen. 

 
  



  
      3 . D ie M itgliederversamm lung ist ohne Rücksicht auf d ie Zahl der   

Anw esenden  beschlussfähig. 
 

4 . Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine W oche vor dem  
V ersamm lungsterm in  schriftlich  beim  Vorstand einzureichen. Später 
gestellte Anträge auf Satzungsänderungen w erden nicht, andere Anträge 
w erden nur behandelt, w enn die M itgliederversamm lung dies m it einer 
M ehrheit  von    drei  V ierteln   der    anw esenden   M itglieder    beschließt.  

 
5 . Abstimmungen erfolgen durch  H andzeichen. Sow eit d iese Satzung nichts 

anderes bestimmt, entscheidet d ie einfache M ehrheit; bei Stimmengleichheit  
gibt  d ie  Stimme  des   V orsitzenden   den    Ausschlag. 

 
6 . W ahlen erfolgen durch  H andzeichen, auf Antrag von einem  D rittel der 

anw esenden M itglieder durch  Stimmzettel. G ew ählt ist, w er d ie M ehrheit 
der abgegebenen Stimmen auf sich  vereint. E rhält keiner der K andidaten 
d ie M ehrheit, findet zw ischen den beiden K andidaten m it den höchsten  
Stimmenzahlen eine Stichw ahl statt. B ei Stimmengleichheit entscheidet das 
vom  Vorsitzenden zu ziehende Los. Stimmberechtigt ist jedes persönlich 
anw esende V ereinsm itglied  m it einer Stimme. Stimmenübertragung  ist  
n icht  zulässig. 

 
7 . Jugendliche  m it   V ollendung  des  16 . L ebensjahres  sind  stimmberechtigt. 

 
8 . Ü ber d ie M itgliederversamm lung ist eine N iederschrift aufzunehmen , d ie 

d ie B eschlüsse im  W ortlaut und die E rgebnisse von W ahlen verzeichnen  
muss. S ie ist vom  Vorsitzenden und dem  Schriftführer  zu  unterschreiben. 

    
    
    

§  8§ 8§ 8§ 8     
Aufgaben  der M itgliederversamm lungAufgaben  der M itgliederversamm lungAufgaben  der M itgliederversamm lungAufgaben  der M itgliederversamm lung 

 
D ie M itgliederversamm lung entscheidet über:  
 

    ~   d ie W ahl der V orstandschaft, 
    ~   d ie W ahl von zw ei K assen- und R echnungsprüfern, 
    ~   d ie Jahresrechnung, 
    ~   d ie Entlastung der Vorstandschaft, 
    ~   d ie B eiträge, Aufnahmegelder und U mlagen, 



 
 
 
    ~   d ie Änderung  der Satzung  und   d ie Auflösung   des V ereins und 
    ~   d ie Anträge nach §3  Abs.1   letzter Satz,   Abs.3   und    §7   Abs.4   
        d ieser Satzung. 
 
B eschlüsse über d ie Änderung der Satzung und die Auflösung des V ereins 
bedürfen    einer   M ehrheit  von     drei   V ierteln       der  anw esenden  M itglieder. 
 
Jede Satzungsänderung ist dem  zuständigen F inanzamt und R egistergricht durch  
übersenden  der geänderten Satzung anzuzeigen .  

    
    
    

§  9§ 9§ 9§ 9  
V orstandV orstandV orstandV orstand  &  Vorstandschaft &  Vorstandschaft &  Vorstandschaft &  Vorstandschaft     

    
1 . D er V erein  w ird  von  dem  V orstand geleitet. 
 
2 . D er V orstandschaft gehören an    ~   der V orsitzende 
                                                           ~   der stellvertretende Vorsitzende  
                                                           ~   der Schriftführer 
                                                           ~   der Schatzmeister 
                                                           ~   der Jugendw art (gem . Jugendordnung)
  
3 . Vorstand im  Sinne des §26 BGB  sind der Vorsitzende und der   

stellvertretende   V orsitzende;     jeder   ist    a llein     vertretungsberechtigt . 
Im  Innenverhältnis ist der stellvertretende Vorsitzende nur im  Falle der 
V erhinderung  des  V orsitzenden  zur  V ertretung  befugt. 
 
 

4 .  D ie Vorstandschaft  w ird  von der   M itgliederversamm lung  auf d ie  D auer 
von 5  Jahren gew ählt . W iederw ahl ist m öglich . Scheidet ein  M itglied  der 
Vorstandschaft w ährend seiner Amtszeit aus, ist von der nächsten 
M itgliederversamm lung eine E rgänzungsw ahl durchzuführen; scheidet der 
Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende w ährende ihrer Amtszeit 
aus, ist innerhalb von zw ei M onaten die M itgliederversamm lung 
einzuberufen, d ie d ie E rgänzungsw ahl durchführt. 

 
 



 
 
5 . D ie Vorstandschaft ist beschlussfähig, w enn mehr als d ie H älfte seiner 

M itglieder anw esend ist, B eschlüsse w erden  m it einfacher M ehrheit 
gefasst.     B ei    Stimmengleichheit    gilt      ein    Antrag    a ls     abgelehnt. 

 
     6 .  In  d ie  V orstandschaft können nur P ersonen  gew ählt w erden,  d ie aktiv  für  
          den V erein  reiten oder aktiv  an dem  V ereinsleben teilnehmen . M itglieder 

der Vorstandschaft  d ie d iese  K riterien  nicht m ehr erfüllen ,  müssen  ihr 
Amt  in  der Vorstandschaft abgeben. 

 
7 . Ü ber d ie Sitzung der Vorstandschaft ist eine N iederschrift anzufertigen, 

d ie d ie G egenstände der B eratungen und die B eschlüsse verzeichnen muss. 
S ie ist vom  V orsitzenden und einem  w eiteren Vorstandsm itglied  zu  
unterzeichnen. 

 
 
    

§  10§ 10§ 10§ 10     
Aufgaben  der V orstandAufgaben  der V orstandAufgaben  der V orstandAufgaben  der V orstandsssschaftchaftchaftchaft     

 
D ie V orstandschaft entscheidet über 
 
 
 

 ~   d ie Vorbereitung  der M itgliederversamm lung  und die Ausführung ihrer 
B eschlüsse, 

 ~  d ie E rfüllung a ller dem  V erein  gestellten Aufgaben,  sow eit d ie 
Entscheidung nicht der M itgliederversamm lung nach d ieser Satzung 
vorbehalten ist, 

 ~    d ie Führung der laufenden Geschäfte. 
 
 

    
§  11  § 11 § 11 § 11     

R echtsordnungRechtsordnungRechtsordnungRechtsordnung     
    

     1 .  V erstöße  gegen  d ie   LPO  und  d ie  reiterliche  D isziplin   können  durch  
O rdnungsmaßnahmen geahndet w erden . E ine O rdnungsmaßnahme darf in  
der R egel nur verhängt w erden , w enn der V erstoß schuldhaft (m indestens 
leicht fahrlässig)  begangen   w orden   ist; 

          Ausnahmen  sind  B estandteil  der  LPO . 
     



 
 
         2 .    A ls   O rdnungsmaßnahme  können  verhängt  w erden: 

          V erw arnung, G eldbußen, zeitlicher oder dauernder Ausschluss von  
V eranstaltungen bzw . aus dem  V erein , zeitliche oder dauernde V erw eisung  
von  V eranstaltungen . 

  
    3 .  D ie  B efugnis,  O rdnungsmaßnahmen  zu  verhängen,  übt der V erein , der 

Landesverband oder d ie FN  aus. G egen die Anordnung der 
O rdnungsmaßnahmen steht dem  Beschuldigten das R echt der B eschw erde 
zu.  

 
    4 .  A lle   näheren    E inzelheiten    zur   A rt   der   V erstöße,  zu   den  

O rdnungsmaßnahmen und zum  V erfahren  w erden in  der LPO  - Teil C , 
R echtsordnung  -  geregelt.  

    
    

    
    

§  §  § § 12121212     
Auflösung Auflösung Auflösung Auflösung     

 
 
1 . Auflösung des V ereins kann nur in  einer besonderen , zu d iesem  Zw eck m it 

einer F rist von einem  M onat einzuberufenden außerordentlichen 
M itgliederversamm lung m it einer M ehrheit von drei V ierteln  der 
anw esenden  M itglieder  beschlossen  w erden.  

  
 
2 . Im  Falle der Auflösung des V ereins oder bei W egfall seines bisherigen 

Zw eckes fällt das V ermögen des V ereins an den V erband der R eit- u . 
Fahrvereine F ranken e. V ., der es unm ittelbar und ausschließlich  zur 
Förderung der in  § 2  Abs. 1  d ieser Satzung genannten Aufgaben  zu   
verw enden  hat. 

 

 
 
  


